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Entschädigungssätze für bare Auslagen und Zeitversäumnis für die 
Mitglieder der Zwischen-, Abschluss- und Gesellenprüfungsausschüsse 
im Bezirk der Handwerkskammer Lübeck (Stand %&�%(�)%&*� 

 

I� Ersatz der baren Auslagen 
  
1� Fahrkostenvergütung  
 

a) �e� der �enu�zung pr�va�e�gener Kraf�fahrzeuge zur Erled�gung von D�ens�geschäf�en können für jeden 

no�wend�gen und nachgew�esenen Fahrk�lome�er 0,30 € vergü�e� werden.  

 

b) Werden be� der Erled�gung von D�ens�geschäf�en öffen�l�che Verkehrsm���el �n Anspruch genommen, so 

können d�e Kos�en der 2. Wagenklasse vergü�e� werden.  

 
2� Tage- und Übernachtungsgeld  
 
Es werden vergü�e�:  

 

a) be� D�ens�re�sen b�s zu e�nem halben Tag der d�ens�l�chen Inanspruchnahme   15,-- €  
 

b) be� D�ens�re�sen je Tag der d�ens�l�chen Inanspruchnahme     30,-- €  
 

c) als Übernach�ungsgeld je Nach�        30,-- €  
 

�owe�� das Übernach�ungsgeld �n begründe�en Fällen n�ch� ausre�ch�, können gegen Nachwe�s auch höhere 

Übernach�ungskos�en ers�a��e� werden.  
 
II� Entschädigung für Zeitaufwand  
 

Es werden vergü�e�:  

 

a) be� e�ner d�ens�l�chen Inanspruchnahme b�s zu e�nem halben Tag    50,-- €  
 

b) be� e�ner d�ens�l�chen Inanspruchnahme für e�nen ganzen Tag    100,-- €  
 
c) be� e�ner d�ens�l�chen Inanspruchnahme von mehr als 12 ��unden  

pro Tag je we��ere angefangene ��unde        10,-- €  
 

d) �owe�� d�e zuvor beze�chne�en �ä�ze n�ch� den nachgew�esenen Lohnausfall decken,  

�s� d�eser zu zahlen. 
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III� Abgrenzung des Zeitaufwandes  
 

Für d�e �emessung der Vergü�ung der En�schäd�gungssä�ze zu I. und II. werden d�e folgenden ��unden 

zugrunde geleg�:  

 
a) E�n Ze��aufwand b�s 6 ��unden w�rd als halber Tag gerechne�.  

 

b) E�n Ze��aufwand von über 6 ��unden b�s zu 12 ��unden w�rd als ganzer Tag gerechne�.  

 
IV� Beaufsichtigung von schriftlichen Prüfungsarbeiten; Ausarbeitung von  
Prüfungsaufgaben und Erstkorrektur von Prüfungsarbeiten  
 
1� Schriftliche Prüfung  
Für d�e �eaufs�ch��gung von schr�f�l�chen Prüfungsarbe��en erhäl� der Aufs�ch�sführende d�e En�schäd�gung 

gemä� I und II. Werden d�e schr�f�l�chen Prüfungsarbe��en während der Un�err�ch�sze�� un�er Aufs�ch� des 
Lehrers durchgeführ�, erhäl� d�eser ke�ne En�schäd�gung. W�rken abwechselnd zwe� Aufs�ch�sführende be� 

der �eaufs�ch��gung m��, so w�rd d�e En�schäd�gung aufge�e�l�.  

 
2� Ausarbeitung von Prüfungsaufgaben  
 

a) Zw�schenprüfung bzw. Te�l 1 der Abschluss-�Gesellenprüfung:  

 

Für d�e Aufgabens�ellung w�rd für d�e gesam�e Prüfung e�ne Vergü�ung von 40,-- € pauschal gewähr�.  

 

b) Abschluss-�Gesellen- oder Te�l 2 der Abschluss-�Gesellenprüfung:  
 

Für d�e Aufgabens�ellung w�rd e�ne Vergü�ung von 20,-- € pro Prüfungsfach bzw� -bereich gemä� der 

Ausb�ldungsordnung gewähr�.  

 

Werden überreg�onal ers�ell�e e�nhe��l�che Aufgaben zugrunde geleg�, erfolg� ke�ne En�schäd�gung.  

 
3� Korrektur von schriftlichen Prüfungsarbeiten  
 

a) Zw�schenprüfung bzw. Te�l 1 der Abschluss-�Gesellenprüfung:  

 
Für d�e Ers�korrek�ur au�erhalb der Prüfungs�age w�rd pro Prüfling und Prüfung e�ne En�schäd�gung von 

15,-- € gewähr�.  

 

b) Abschluss-�Gesellen- oder Te�l 2 der Abschluss-�Gesellenprüfung:  

Für d�e Ers�korrek�ur au�erhalb der Prüfungs�age w�rd pro Prüfling und Prüfungsfach bzw� –bereich e�ne 

En�schäd�gung von =,>% € gemä� der Ausb�ldungsordnung gewähr�. 


